

































































































































































	Von dem Hochsträfflichen Müntzunwesen/ so jetzt eine zeithero hin und wieder verübet worden ist/ Rahtsames/ Schrifftmässiges/ außführliches Bedencken
	Titelblatt
	Christliche und nohtwendige Erinnerung/ von dem jetztigen Müntzunwesen.
	Cap: I. Daß einem jeden wahren Chrsiten billich nichts höhers angelegen seyn sol/ als daß er neben dem Galuben ein gutes reines Gewissen behalten möge.
	Cap: II. Daß durch unrechtmässige erwerbung der zeitlichen Güter wider das Gewissen gehandelt werde.
	Cap: III. Daß das jetzige Müntzwesen in viel wege verkehret/ und dannenhero die jenigen/ so es befodern/ wider ihr Gewissen handeln.
	Cap. IV. Daß die jengen/ welche der Obrigkeit rathen/ das jetzige Müntz-Unwesen noch immerdar fort zu setzen/ nicht können ein gutes Gewissen behalten.
	Cap. V. Daß die Kipperer und Wipperer gröblich wider ihr Gewissen sündigen.
	Cap. VI. Daß die Müntzer/ welche das jetzige Müntzunwesen fortsetzen/ gleichfals wider ihr Gewissen handeln.
	Cap. VII. Wie diesem eingerissenen Unheil vorzukommen/ daß man ein gut Gewissen erhalten/ oder do es verlohren/ dasselbe wiederumb erlangen möge.


